
1 . Satzung zur Anderung der Hauptsatzung
der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Aufgrund der SS 10 und 12 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung
vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576) zuletzt geändert am 26.10.2016 (Nds. GVBL. S. 226) hat der
Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in seiner Sitzung am 30.03.2017 folgende
Änderungen beschlossen:

Ani kel l

Änderungen

. S 2 Wappen, Flagge und Siegel

Abs. 3 erhält folgende Fassung

Das Dienstsieget enthält das Wappen und die Umschrift "Stadt Clausthal-Zelterfetd"

Ani kel 2

Inkrafttreten

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft

Die Satzung ist auch über die Adresse www.clausthal-zellerfeld.de unter Bürgerservice + Politik
Amtliche Bekanntmachungen einzusehen.

Clausthal-Zellerfeld, Z6,

Britta Schweigel
Bürgermeisterin


